
Stadtverwaltung Ludwigshafen 
           Bereich Öffentliche Ordnung 

 Waffen- und Sprengstoffrecht 
   Bismarckstraße 23 

 67059 Ludwigshafen 
           Tel.: 0621 / 504-2156 / Fax: 0621 / 504-3932 
           E-Mail: Waffenrecht@Ludwigshafen.de 

 
 

         Antrag auf Erteilung / Ergänzung eines Europäischen Feuerwaffenpasses 
 
            ☐ Erteilung eines Europäischen Feuerwaffenpasses oder 
 

            ☐ Verlängerung   ☐ Ergänzung (Waffeneintrag / Waffenaustrag) des  
                 Europäischen Feuerwaffenpasses Nr.:  
 
 

Angaben zur Person (Pflichtangaben) 
 

Name, Vorname(n) (Rufname unterstreichen) 
 
 

ggf. Geburtsname 

NWR-Personen-ID: (Pxxxx-xx-xx-xxxxxxx-x) 
 
 
Geburtsdatum 
 
 

Geburtsort Geburtsland 
 

Staatsangehörigkeit(en) 
 
 

Adresse (Straße und Hausnummer)  
 
 

Wohnort (Postleitzahl und Ort)  

freiwillige Angaben 
Telefon 
 
 

E-Mail-Adresse 
 

 

 Folgende Schusswaffen sollen eingetragen / ausgetragen werden (max. 10 pro Pass) 
 

Ldf. 
Nr. 

Art der Waffe/Waffenteil Kaliber Hersteller Modell Seriennummer Eintrag Austrag 

1  
 

    ☐ ☐ 

2  
 

    ☐ ☐ 

3  
 

    ☐ ☐ 

4  
 

    ☐ ☐ 

5  
 

    ☐ ☐ 

6  
 

    ☐ ☐ 

7  
 

    ☐ ☐ 

8  
 

    ☐ ☐ 

9  
 

    ☐ ☐ 

10  
 

    ☐ ☐ 

 

     Anlagen (nur bei Erteilung / Neuausstellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses) 
 
 
           Meine Angaben sind vollständig und entsprechen der Wahrheit 

     
 
(Ort, Datum)                (Unterschrift Antragsteller/in) 

 

☐ 2 Passbilder (45mm x 35mm Hochformat) 



 
 
- wird von der Behörde ausgefüllt - 

 
  Entscheidung 

 

  
 ☐ EFWP erteilt     ausgestellt am                              Nr.  

 
 ☐ EFWP ergänzt                     am   

   
   
 

Zur Akte 
 

Stadtverwaltung Ludwigshafen  
    2-14302  

   Datum, Unterschrift SB´in 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 
 

Merkblatt 
Europäischer Feuerwaffenpass 

 
Der Europäische Feuerwaffenpass ist erforderlich, wenn Waffen und/oder Munition in andere EU-
Staaten oder Staaten, welche dem Schengen-Abkommen beigetreten sind, mitgenommen werden. 
 
Der Feuerwaffenpass berechtigt lediglich das vorrübergehende Verbringen von Waffen und/oder 
Munition ins Ausland, z.B. zur Teilnahme an einem internationalen Schießwettbewerb oder einer 
jagdlichen Reise. Nach Beendigung der Reise sind die Waffen wieder in die Bundesrepublik 
Deutschland zurückzubringen. 
 
Für eine dauerhafte Verbringung der Waffen und/oder Munition ins Ausland (z.B. Verkauf, 
Überlassen an einen Berechtigten oder sich selbst) wird eine sogenannte Verbringungserlaubnis 
(Exporterlaubnis) benötigt. Dies gilt ebenfalls für den Erwerb einer Waffe und/oder Munition im 
Ausland (z.B. Kauf, Erwerb von einem Berechtigten oder auch von sich selbst) in Form einer 
Importerlaubnis. 
 
Nicht jede im Europäischen Feuerwaffenpass eingetragene Waffe und/oder Munition darf in jedes 
Land mitgenommen werden. Dies richtet sich nach den jeweiligen Regelungen des besuchten 
Staates.  
 
Der Europäische Feuerwaffenpass ist 5 Jahre gültig und kann zwei Mal verlängert werden. 
 
Neben dem Europäischen Feuerwaffenpass müssen bei einer Reise folgende Dokumente 
mitgenommen werden: 
 
 die deutsche(n) Waffenbesitzkarte(n) 
 bei Jägern gültiger Jagdschein 
 einen Nachweis über den Grund der Reise (z.B. Einladung zu einem   
  Schießsportwettbewerb oder zur Jagd) 
 Personalausweis / Reisepass 
 notwendige weitere Dokumente nach den Bestimmungen des jeweiligen Staates (z.B.  
  Jagdschein des bereisten Staates) 
 
Es gelten neben dem deutschen Waffengesetz die Regelungen des jeweiligen Staates. Hierfür ist 
es erforderlich, sich im Vorfeld über die jeweiligen Bestimmungen in dem jeweiligen Staat zu 
erkundigen. Die Waffenbehörde der Stadt Ludwigshafen kann und darf hierüber keine Auskunft 
geben. 
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